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K a p i t e l I. 

§1-

Das Wesen der Klage auf Feststellung streitig gebliebener 

Konkursforderungen. 

Das Wesen eines Prozeßrechtsverhältnisses bestimmt sich 
durch seinen Gegenstand, nicht durch die Kategorie der das 
Prozeßrechtsverhältnis begründenden Klage. Die Frage nach 
dem Wesen der Klage auf „Feststellung" des Konkursgläu-
bigerrechts (KO § 146) ist nicht eine solche nach der Klagart, 
ist vielmehr eine solche nach dem Klaggegenstand. 

Gleichwohl ist die Klage aus § 146 KO zuerst beim Streite 
um die Klagekategorien in den Kreis wissenschaftlicher Be-
trachtung gezogen worden. 

Davon ausgehend, daß die prozessuale Feststellung für das 
Leistungsurteil notwendig präparatorisch und daher nur mög-
lich sei, wenn als Parteien die Subjekte des materiellen Rechts-
verhältnisses auftreten, hat Rochollohne Prüfung dieser Vor-
aussetzung für die Klage aus § 1462 die Kategorie der Kon-
fliktsklage aufgestellt — unter Verstoß gegen den Satz der 
Logik: praeter necessitatem principia non sunt multiplicanda. 
Der Konflikt wird gelöst durch urteilsmäßige Feststellung des 
Bestehens oder Nichtbestehens des angemeldeten Gläubiger-
rechts.8 

i ZZP., Bd. 8, S. 343ff., 406. 
* Die Paragraphen der Konkursordnung sind regelmäßig ohne Bei-

fügung des Gesetzes zitiert. 
8 Vergl. a. a. 0. S. 409. Wach, Handbuch des deutschen Zivil-

prozeßrechtes I, § 2 N. 28. Kayser, Archiv ziv. Prax., Bd. 70, S. 458; 
Leonhard, ZZP, Bd. 15, S. 358ff. 

B l e y , Die Feststellung des Konkursgläubigerrechts. 1 
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OetTcers* Ausführungen gegen Eocholl sind nicht durch-
schlagend. Sie sind letzten Endes das Ergebnis seiner Lehre, 
daß die Konkursfeststellungsklage auf Repression eines Wider-
spruchs als einer (objektiven) Norm Widrigkeit gerichtet ist 
(a. a. O. S. 576ff.). Sie ist eine Kechtsgestaltungsklage.5 Mag 
es sich um titulierte oder untitulierte Forderungen (Oeiker, 
a. a. O. S. 293, 309f.) handeln, „die ,Peststellungsklage' des 
Liquidanten gegen den bestreitenden Konkursverwalter ist die 
gegen den Gemeinschuldner begründete Forderungsklage. Nur 
wird das Petitum auf Repression des Widerspruchs (bezw. der 
Teilnahme eines Unberechtigten am Konkurse) gerichtet" 
(a. a. O. S. 310, 331). Ist aber die Forderung Gegenstand der 
Klage, so konstatiert schon ihre Feststellung das Unbegründet-
sein und ihre Verneinung das Begründetsein des Widerspruchs.6 

Eine Änderung des rechtlichen Zustandes (a. a. O. S. 579) kann 
das Urteil gar nicht bewirken. Widerspruchsentkräftung ist 
die Kehrseite der Feststellung.7 Dies ergibt sich auch aus 
§ 147, 1; ganz offenkundig bei einem bloßen Teilsiege. Die 
Forderung muß als „festgestellt" in die Tabelle eingetragen 
werden, einerlei, ob die Feststellung im Prüfungstermine oder 
im Prozeßwege erfolgt ist. (§§ 144, I; 145, I; 146, VII.) 

Diese Einwendungen gelten entsprechend auch gegen Hell-
mann.8 Er unterscheidet nach herrschender Lehre Feststel-
lungs- und Leistungsklage als Formen des Rechtsschutzes. Er 
hält die Klage aus §146 für eine'Leistungsklage, gerichtet auf 
Verurteilung zur Zurücknahme des Widerspruchs bezw. der 
Anmeldung gemäß § 894 ZPO. Gegenstand der Klage wäre 
demnach die Abgabe einer Willenserklärung. 

Wach rechnet die Klage aus § 146 gleichfalls zu den Lei-
stungsklagen. Er unterscheidet aber die Klagarten nicht der 

4 Oetlcer, Konkursrechtliche Grundbegriffe I, 1891, S. 583. 
5 So auch Pollak, System des österreichischen Zivilprozeßrechts, 

1906, S. 6ff. 
6 RG. v. 5. 1. 1907, Bd. 65, 66. 
7 Jaeger, Komm. z. Konkursordnung 5, 1913, § 146, Anm. 12. 
8 Lehrbuch des deutschen Konkursrechts, 1907, S. 476, 484. 
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Form, sondern dem Rechtsschutzgrunde nach, kennt also nur 
eine Form wie der Klage so des Urteils: Die Leistungsklage 
geht auf Feststellung und nur auf diese.9 Auch nach der herr-
schenden Lehre geht die Klage aus § 146 auf Feststellung eines 
befriedigungsbedürftigen10 Anspruchs.11 Somit besteht für den 
Bereich des § 146 — abgesehen vom Namen — zwischen Wach 
und der herrschenden Lehre kein Gegensatz, zumal die Klage 
nicht bloß Rechtsgewißheit über ein streitiges Rechtsverhältnis 
bezweckt, sondern durch Yermittelung des Tabelleintrags die 
Teilnahme am Konkurse und außerhalb des Konkurses die 
Zwangsvollstreckung gegen den Gemeinschuldner, der nicht 

» Wach, Der Feststellungsanspruch 1888, S. 34, 41 f. Ihm folgend 
Voigt, Der Einfluß des Konkurses auf die schwebenden Prozesse des 
Gemeinschuldners, 1903, S. 159 f. N. 2. 

Die Einheit der Urteilsform ist m. E. zuerst von Degenkolb, Ein-
lassungszwang und Urteilsnorm, 1877, S. 140ff., 171 f. theoretisch for-
muliert worden, nicht wie Heim, Feststellungswirkung des Zivilurteils, 
1912, S. 46, behauptet, von A. 8. Schnitze in seinem Konkursrecht, 
1880, S. 149. 

Es ist Degenkolb recht zu geben, daß jedes Urteil feststelle — 
eben in bezug auf seine Entscheidungsgrundlage, d. i. der anzuwendende 
und zur Anwendung gebrachte Rechtssatz. Ebenso ist jedes Urteil 
Befehl. Es ist ein Akt der Staatsgewalt. Staatsgewalt aber ist Herrscher -
gewalt, unbedingt geltende Gewalt (v. Gerber, Grundzüge des deutschen 
Staatsrechts, 1880, S. 21f.). Das Urteil ist nicht lediglich Feststellung 
(so Wach a, a. 0.). Es fallen aber auch Dezisive und Dispositive nicht 
zusammen. Der das Leistungsurteil charakterisierende Befehl hat eine 
andere Richtung als der in jedem Urteil liegende Befehl an die Staats-
organe. Er ist Befehl an eine der Parteien. Das lediglich der Rechts-
gewißheit der Parteien dienende Feststellungsurteil befiehlt der Partei 
nicht. Es ist für die Parteien nur Feststellung; Befehl ist es — wie jedes 
Urteil — nur für die Staatsorgane. 

10 Vergl. §§ 65, 67. Abw. wohl nur Petersen-Kleinf eller, Die Kon-
kursordnung für das Deutsche Reich, 1900, Anm. 18. — Wo die Kom-
mentare ohne Zusatz des Paragraphen zitiert sind, ist § 146 KO zu 
ergänzen. 

11 Flechtheim,, ZZP., Bd. 25, S. 435; Gmelin, Die Vollstreckbarkeit 
nach Reichszivilprozeßrecht, 1898, S. 59; Jaeger a. a. O.; Kohler, Lehr-
buch des Konkursrechts, 1891, S. 561, N. 1; Langheineken, Der Urteils-
anspruch, 1899, S. 187. 

1* 
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persönlich widersprochen hat (§§ 164, II; 206, II). Vom prin-
zipiellen Standpunkte aus läßt sich gegen Wach nur einwen-
den,12 daß er den Mangel der Vollstreckbarkeit seines Leistungs-
urteils als eine positive Ausnahme fassen muß, während er für 
die herrschende Lehre selbstverständlich ist. Wenn Voigt a. a. O. 
diesen Einwand unter Hinweis auf die Natur des Konkurses 
als einer „Generalexekution" zu entkräften versucht, so ist 
doch damit die Tatsache nicht aus der Welt geschafft, daß die 
Vollstreckbarkeit auch des eine streitige Konkursforderung zu-
erkennenden Leistungsurteils sich nur durch das Verbot des 
§ 14, I hintanhalten läßt. 

Welches ist nun der Gegenstand der Konkursfeststellungs-
klage? Hat sie überhaupt einen für alle Fälle gleichartigen 
Gegenstand ? 

Der Widerspruch im Prüfungstermine kann „sich unter 
Anerkennung des Bestandes ausschließlich gegen die Eigen-
schaft der Forderung als Konkursforderung richten oder das 
Vorrecht . . . betreffen."13 Deshalb verneinen Stein, Fitting 
und Jonas,1* daß das materielle Rechtsverhältnis der gleich-
artige Klagegegenstand sei. Das ist ihnen vielmehr die Kon-
kursteilnahmebefugnis als ein Anspruch des öffentlichen Rechts, 
ein Rechtsschutzanspruch. Die Klage ist eine rein prozeß-
rechtliche Klage.16 

Die zweiseitig verbindliche Kraft des Gesetzes,16 wo-
durch die Bindung des Staates an sein Recht und damit 

12 Hamburg v. 5. 3. 1909 OLG., Bd. 21, S. 177, wendet sich mit 
dem Hinweise auf die aus § 59, Nr. 1 erwachsenden Bedenken bei Ver-
urteilung der Konkursmasse lediglich gegen die Konstruktion der Klage 
aus § 146 als einer Leistungsklage im herrschenden Sinne. 

18 Stein, Die Voraussetzungen des Rechtsschutzes in der Fest-
schrift für Fitting, 1903, S. 134ff. 

14 Stein a. a. 0. ; Fitting, Das Reichskonkursrecht und -Konkurs-
verfahren, 1904, § 12, N. 48; Jonas, Die Konkursfeststellung in ihrer 
prozessualen Durchführung, 1907, S. 9ff. 

15 So schon vor den oben Genannten gelegentlich Langheineken 
a. a. O., S. 187, der unter „Konkursanspruch" gleichfalls eine Form des 
Rechtsschutzanspruchs versteht. 

16 Ihering, Zweck im Recht I, S. 358. 


